< Amt Rostocker Heide, Eichenallee 20a, 18182 Gelbensande

Abteilung: Amt fir Finanzen
Name: Frau Marquardt
Tel.: 038201/500-50
E-Mail marquardt@amt-

rostocker-heide.de

Offentliche Bekanntmachung iiber den Jahresabschluss 2023 der
Gemeinde Roévershagen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Révershagen hat in ihren Sitzungen am 27.10.2025
gem. § 60 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern mit  Beschluss
VFA/2845/2025/GRO den Jahresabschluss der Gemeinde Révershagen fir das Jahr 2023
beschlossen und der Burgermeisterin vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Der nachstehende Beschluss VFA/2845/2025/GRO (ber die Feststellung der
Jahresrechnung und uber die Entlastung der Biirgermeisterin sowie der abschlieRende
Prufungsvermerk des Rechnungspriifungsausschusses werden hiermit gem. § 60 Abs. 6 KV
M-V in der Fassung vom 23.07.2019 6ffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2023 mit seinen Anlagen, der Priifbericht sowie der abschlieRende
Prufungsvermerk des Rechnungspriifungsausschusses liegt gem. § 4 KV-DVO in der
Fassung vom 23.07.2019 fir jeden zur Einsichtnahme

vom 03.12.2025 bis zum 09.01.2026

im Amt Rostocker Heide, Eichenallee 20a in Gelbensande zu den Offnungszeiten

Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 14:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 13:00 bis 17:00 Uhr

in Zimmer 2.17 aus.
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Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-rostocker-heide.de am 02.12.2025 (Link: Öffentliche Bekanntmachungen)


Amt Rostocker Heide
Der Amtsvorsteher 18182 Gelbensande

Eichenallee 20a

Beschlussauszug der

offentlichen/nicht o6ffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung

TOP:7

20.11.25

Rovershagen vom 27.10.2025

Beschluss der Gemeindevertretung Rovershagen uber die
Jahresrechnung 2023 sowie die Entlastung der Burgermeisterin
Vorlage: VFA/2845/2025/GRO

Beschluss 1:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rdvershagen beschliel3t, dass folgende
UberplanmaRigen Auszahlungen mit der Jahresrechnung 2023 fiir unabweisbar erklart
werden:

15.894,38 € Mehrkosten zu Beschluss VBE/2501/2022/GRO

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 13
davon anwesend: 11
Zustimmung: 7
Ablehnung: 1
Enthaltung: 3
und

Beschluss 2:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Révershagen stellt den vom
Rechnungsprifungsausschuss am 10.09.2025 gepruften Jahresabschluss der Gemeinde
Rovershagen zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 34.614.165,54 € und einem
Jahresuberschuss in Hohe von 152.261,09 € fest.

Der Jahresuberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 13
davon anwesend: 11
Zustimmung: 7
Ablehnung: 1
Enthaltung: 3
und

Beschluss 3:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Révershagen entlastet die Burgermeisterin
vorbehaltlos fir das Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 13
davon anwesend: 11
Zustimmung: 7
Ablehnung: 1
Enthaltung: 3

Frau Schdéne stimmt wegen Befangenheit nicht mit ab.
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Abteilung: Rechnungspriifungsausschuss
Vorsitzende: Herr Frank Matthies

Tel.: 038201/500-0

Datum:

Bestatigungsvermerk
zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Révershagen

Gemal § 1 Abs. 4 des Kommunalpriifungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern obliegt die
ortliche Prifung dem Rechnungspriifungsausschuss des Amtes Rostocker Heide.

Die ortliche Prifung umfasst gemaR § 3 des Kommunalprifungsgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern auch die Priifung des Jahresabschlusses und seiner Anlagen.

Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen hat der Rechnungspriifungsausschuss des
Amtes Rostocker Heide am 10.09.2025 den Jahresabschluss 2023 sowie die Anlagen zum
Jahresabschluss der

Gemeinde Rovershagen

zum 31.12.2023 gepriift.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen gemaR Kommunalverfassung M-V und der
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V wurden von der Verwaltung erstellt.
Aufgabe des Rechnungsprufungsausschusses ist es, auf der Grundlage der
durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss sowie der Anlagen
zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

indungen




Die Prifung des Jahresabschlusses wurde unter Beachtung des § 3a des
Kommunalprifungsgesetzes M-V vorgenommen. Die Prifung wurde so durchgefiihrt,
dass Unrichtigkeiten und VerstéRe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss und der Anlagen unter Beachtung der Grundsatze ordnungsméBiger
Buchflihrung vermittelten Bildes der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Die Prufung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsétze und der
wesentlichen Einschatzungen der Verwaltung des Amtes Rostocker Heide sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen. Wir sind
der Auffassung, dass eine hinreichend sichere Vorlage fur unsere Priifung vorliegt.

Der Gemeindevertretung der Gemeinde Révershagen wird der Jahresabschluss 2023 ohne
Einschrankungen sowie die vorbehaltlose Entlastung der Biirgermeisterin empfohlen.

Gelbensande, den 10.09.2025
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Féechnungsprufungsausschusses Rechnungsprufungsausschusses

Vérsitzende/r des / Mitglieder des ,/

Anlage
Bericht Uber die Priifung des Jahresabschlusses 2023 Gemeinde Révershagen



